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SKOS

Zwei Zürcher Gemeinden
berichten über ihre Erfahrungen

Neue SKOS-Richtlinien

Die Stadt Zürich hat
das Anreizmodell bereits

erprobt. Die Gemeinde

Pfungen schafft kreative

Integrationsangebote.

Im Kanton Zürich sind die neuen
SKOS-Richtlinien innert einer Frist
vom 1. April bis 30. September 2005

eingeführt worden. Die Verordnung

zum Sozialhilfegesetz regelt
die verbindliche Anwendung der
SKOS-Richtlinien für alle Gemeinden.

Der Kanton hat ausserdem

Weisungen zur konkreten Umsetzung

erlassen. Diese legen unter
anderem fest, wie der
Einkommensfreibetrag berechnet wird, für
welche konkreten Leistungen eine
Integrationszulage gewährt wird
und wann eine Minimalzulage
ausbezahlt werden kann.

Die Umsetzung der neuen
Richtlinien in den einzelnen Gemeinden

verläuft trotz gleichen
Rahmenbedingungen unterschiedlich,
da die Voraussetzungen nicht überall

gleich sind. Im Folgenden werden

die Erfahrungen zweier
Gemeinden präsentiert:

- Pfungen: 2652 Einwohnerinnen
und Einwohner, davon 35
Sozialhilfefälle

- Zürich: 342133 Einwohnerinnen

und Einwohner, davon
9100 Sozialhilfefälle

An dieser Stelle berichten wir regelmässig
und konkret über die Umsetzung der neuen
SKOS-Richtlinien in einzelnen Kantonen.
Möchten Sie zu diesem Thema einen Beitrag

aus Ihrem Kanton publizieren? Dann schreiben

Sie an:zeso@skos.ch

Umsetzung in Pfungen
Die Gemeinde hat die revidierten

SKOS-Richtlinien mit leichter
Skepsis und vielen Fragen
aufgenommen. Heisse Diskussionen
sind hauptsächlich um die
Eintritts- und Austrittsschwelle und
die zu schaffenden Integrationsangebote

entbrannt. Nun wird
mit viel Engagement und kreativen

Ideen versucht, die Aufgabe
der Integration mit den
entsprechenden Arbeitsangeboten zu
realisieren. Zusammen mit dem
Forstbetrieb und der Schule hat
die Gemeinde Integrationsangebote

geschaffen. Beim Gewerbe
konnte das Interesse für Kurzeinsätze

geweckt werden. Arbeitslose
Personen leisten zudem Einsätze
und Hilfe bei der Bevölkerung,
was auf Interesse stösst. Einige
Aufträge konnten bereits ausgeführt

werden und weitere Anfragen

liegen vor. Überraschend ist,
dass sich das Interesse der
Klientinnen und Klienten zur Teilnahme
an einem Arbeitseinsatz in Grenzen
hält. Offenbar muss der Wille zur
Reintegration bei Langzeitarbeitslosen

zuerst wieder aktiviert werden.
In Pfungen gibt es deshalb im
Moment mehr Arbeit als
Integrationsteilnehmende.

Einige Menschen haben aber
bereits zurückgefunden in ein soziales

Umfeld, sie arbeiten gerne und
mit Freude in der Gemeinde und
fühlen sich innerhalb des Teams
wohl. Sie finden wieder Selbstvertrauen

und Mut und sind so besser
auf einen neuen Stellenantritt
vorbereitet.

Mit der Reduktion des Grundbedarfs

gab es keine Probleme. Nach
einer Vorinformation haben alle
Klientinnen und Klienten einen
neuen Leistungsentscheid bekommen.

Rekurse sind keine eingegangen.

Die Revision birgt für die
Betroffenen die Chance, die
Sozialhilfeleistungen durch eine Gegenleistung

zu erhöhen.

Umsetzung in Zürich
Für die Stadt Zürich hat die

Revision der SKOS-Richtlinien wenig
inhaltliche Neuerungen gebracht,
da sie mit dem Pilotprojekt
«Chancenmodell» bereits seit drei Jahren
die Prinzipien von Leistung und
Gegenleistung erprobt hat. Anreize
für die berufliche und soziale
Integration wurden also bereits umgesetzt.

Bei den Integrationsangeboten
baut die Stadt auf eine langjährige

Erfahrung mit eigenem
«Ergänzenden Arbeitsmarkt», der
Arbeits-, Qualifizierungs- und
Integrationsprogramme für Sozialhilfe-
beziehende bereitstellt. Die
Beraterinnen und Berater der Sozialen
Dienste der Stadt Zürich schätzen
sowohl das Arbeiten mit dem
Anreizsystem als auch die Möglichkeit,

Integrationsmassnahmen
anzubieten.

Die markanteste Neuerung ist
für die Klientinnen und Klienten
die Reduktion des Grundbedarfs
für den Lebensunterhalt. Da im
bisherigen Chancenmodell
Einkommensfreibeträge und Zulagen
bereits Bestandteil des Unterhaltsbudgets

waren, hat die Revision
vielfach zu leicht reduzierten
verfügbaren Mitteln geführt. Mit
zusätzlichen Hilfsmitteln für die
Mitarbeitenden konnten alle 9100
Dossiers innerhalb der nötigen Frist

angepasst und die Betroffenen
korrekt informiert werden. Die
geringe Anzahl von Einsprachen
gegen die Neuberechnung (bisher ca.

ein Prozent) zeigt, dass die Anpassung

grösstenteils verstanden und
akzeptiert wird.

Sozialkonferenz
des Kantons Zürich

18 ZeSo 4/2005
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